
5.12.2020 Konfessionalisierung und Sozialdisziplinierung in Kurmainz unter den Reichserzkanzlern und Erzbischöfen von Mainz in der zweiten…

https://www.regionalgeschichte.net/index.php?id=7693&no_cache=1 1/13

Bibliothek > Aufsätze > Amman, Konrad > Amman, Konfessionalisierung, Kurmainz

Konfessionalisierung und Sozialdisziplinierung in Kurmainz
unter den Reichserzkanzlern und Erzbischöfen von Mainz in
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
von Konrad Amman

Diskussionen um den richtigen Weg unter Sebastian von Heusenstamm
Daniel Brendel von Homburg: Ein Musterbeispiel?
Wolfgang von Dalberg (1582-1601): Der Vermittler?
Fazit

Im Gefolge des Interims von 1548 notierte Kanzler Seld in einem Gutachten vom 24.1. 1550: Et quoniam

religione et iustitia tanquam duobus frenis omnis obedientia subditorum retinetur, de iustitia hoc loco

sermo non incommodo esset habendus; nisi illa mediante iudicio camerae adeo esset constituta, ut omni

propemodum consultatio de illa cessare debeat ... ita constat, ut in toto orbe christiano aliud ei simile vix

reperiatur.[Anm. 1]

Der Kontroverstheologe und Konvertit Georg Witzel behauptete etwa zur selben Zeit aber: Habet caesar

hostes quotquot Lutheranos habet Germania.[Anm. 2]

Beiden Zitaten gemeinsam ist die Forderung nach einer durchsetzungsfähigen Autorität, sei sie personell

oder auch institutionell. Auseinander gehen die Meinungen aber bei der Forderung nach der Methodik

der angestrebten Verbesserungen. Der Ruf nach einer religiösen Solidargemeinschaft in bezug auf

konfessionelle Differenzen kann, wie gezeigt, mal aggressiv, mal defensiv formuliert sein, beinhaltet

aber das grundsätzliche Verständnis über ein "Wir-Gefühl" in Abgrenzung zu einem realistischen oder

auch fiktiven Feindbild, dem die wie auch immer gearteten und definierten Anderen subsummiert

werden, seien sie subditi oder Lutherani. Mit dieser grobgeschliffenen Umschreibung möchte ich aus der

Sicht der Zeitgenossen erste Schneisen schlagen im Dickicht der terminologischen Diskussionen der

letzten Jahre um die in der Überschrift angezeigten Schlagworte Konfessionalisierung und

Sozialdisziplinierung. Denn kaum schien die konfessionell-geprägte Geschichtsschreibung zu

Reformation und Gegenreformation in ersten ökumenisch-verstandenen und irenischgesinnten

Versuchen des Aufeinanderzugehens und Verstehensuchens langsam abzuklingen, behalf sich eine

neuere Forschungsrichtung durch Anleihen bei den soziologischen Wissenschaften mit einem weiteren

plakativen Vokabular wie Konfessionalisierung[Anm. 3] und Sozialdisziplinierung[Anm. 4], um die

Unterschiede der konfessionellen Gruppierungen zu veranschaulichen und zu entwickeln und zugleich

übergeordnete Kategorien zu erstellen. Deshalb soll an dieser Stelle zunächst weniger mit diesen

umstrittenen Forschungsbegriffen operiert werden als vielmehr nach einem durch Stichworte

gesteckten Rahmen an einzelnen Beispielen die besondere Brisanz des Mainzer Stiftes im Kontext dieser

instrumentalisierbaren Begriffe angeschnitten werden.

Oft beenden die Darstellungen zur Geschichte des 16. Jahrhunderts, zumindest im deutschsprachigen

Raum, die manchmal breitgetretene Diskussion der reformatorischen Bewegung im Sinne einer

Ereignisgeschichte mit dem Augsburger Reichstagsbeschluss von 1555, dem sogenannten Augsburger
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Religionsfrieden.[Anm. 5] Die zweite Jahrhunderthälfte gehört dagegen unter kirchenhistorischem und

großteils auch profanhistorischem Aspekt bereits der katholischen Reform oder auch Gegenreformation

an[Anm. 6], sofern nicht andere, politische oder gesellschaftlich-wirtschaftliche Gesichtspunkte die

Darstellungen überhaupt dominieren.[Anm. 7] Manchmal zeigen sich die Untersuchungen auch von der

gewiss faszinierenden und kontrovers zu diskutierenden Person und Politik Kaiser Karls V. angezogen

und lassen meines Erachtens die Nachfolger auf dem Kaiserthron zu sehr im Schatten des Genannten

stehen.[Anm. 8] Sollte aber daraus der Schluss zu ziehen sein, dass das universale Kaisertum mit Karl

seinen letzten und wirkmächtigsten Repräsentanten gefunden hat?[Anm. 9] Ist man dazu gezwungen,

das cuius regio eius religio in der Formulierung der 70er Jahre bereits 1555 als fait accompli zu

akzeptieren? Diskutierte also die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts nur noch die

Ausführungsmodalitäten eines spätestens 1555 getroffenen auch verfassungsrechtlichen Agreements im

Reich?[Anm. 10] War mit anderen Worten in Augsburg nicht nur die ex post konstatierte Entscheidung

im konfessionellen Streit gefallen, sondern auch eine „Verfassungsreform“ in Kraft getreten, die

kaiserliche Herrschaft und Selbstverständnis von Landesherren am Gubernium und im Reich neu

definierte?[Anm. 11]

Ein Aspekt liegt hier sicherlich in der Frage nach dem Urheber und den Trägern dieser Anstrengungen.

Lassen wir diese Fragen aber dahingestellt, auch wenn sie uns im Hintergrund begleiten mögen. ### Die

Rolle des Mainzer Reichserzkanzlers, der zwei Generationen früher als Wortführer der Reichsfürsten in

der Person Bertholds von Henneberg als Protagonist der ständischen Reichsreform identifiziert

wird[Anm. 12], soll im folgenden für die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts im Hinblick auf die

kirchlichen, verfassungsrechtlichen und verwaltungsjuridischen Reformen hinterfragt werden. Dazu

mögen zunächst die allgemeine Position und das Image des Mainzers im Reichsverband angerissen

werden, die in anderen Referaten bereits mehrfach erörtert wurden. In einem weiteren Punkt sollen die

Kriterien von „Konfessionalisierung“ und „Sozialdisziplinierung“ in Kurmainz abgesteckt werden. Die

Frage nach den Entscheidungen für die Weichenstellung in das 17. Jahrhundert oder besser in die

Auseinandersetzungen des 30-jährigen Krieges mögen diese Ausführungen beenden. Ich gliedere hier

nach den Kathedrainhabern: 1. Sebastian von Heusenstamm; 2. Daniel Brendel von Homburg; 3.

Wolfgang von Dalberg. Es kann sich im folgenden überdies nur um Streiflichter handeln.

Diskussionen um den richtigen Weg unter Sebastian von
Heusenstamm

Dem zaudernden, wankelmütigen und letztlich die Weisungen Roms oder eines Konzils abwartenden

Kardinal Albrecht von Brandenburg als Mainzer Erzbischof[Anm. 13] folgte Sebastian von

Heusenstamm[Anm. 14] 1545 auf die Kathedra. Während sich Morone noch über die Saumseligkeit und

Unentschlossenheit Albrechts zur konfessionellen Entscheidungsfrage in einem Brief an Kardinal

Contarini beklagte, traute er andererseits Sebastian ein tatkräftiges und reformfreudiges, auf

Eigeninitiative und Courage gestütztes Regiment zu.[Anm. 15] Doch die politischen und gewalttätig

konfessionellen Auseinandersetzungen zwischen 1548 und 1555 stellten das politisch-diplomatische

Verhandlungsgeschick deutlich in den Vordergrund und verboten eine konfessionelle Hardliner-Politik,

wie Rom sie zunehmend zu fordern schien, schon im Hinblick auf eine gesicherte Überlebensstrategie
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für den Mainzer Kirchenfürsten.[Anm. 16] In eng gesteckten Grenzen musste nunmehr der dynamisch

geäußerte Reformgedanke des bischöflichen Landesherrn umzusetzen versucht werden unter

Einbeziehung anderer verschiedener Interessengebiete und Interessennehmer. Dazu gehörten auch die

Sektoren von Öffentlichkeitsarbeit und öffentlicher Kritik wie dies etwa auch die literarisch-polemischen

Streitschriften in beiden konfessionellen Lagern andeuteten.[Anm. 17] Es drohte also auch, wenn man so

will, ein öffentlicher Diskurs, der sich zum Selbstläufer neben den Herrschaftsträgern zu entwickeln

schien. Wenn man daher die Handlungsoptionen des Mainzers darstellungstechnisch auf einige

Kardinalpunkte reduzieren wollte, gilt es daher, zunächst verschiedene Operationsfelder und

Strategiekonzepte einzugrenzen, die teils allgemein gültig für die Reichsfürsten des umschriebenen

Jahrhunderts sind, teils aber auch Mainz-spezifisch ausgedeutet werden können. Zu ersterem gehören

etwa der Komplex Interaktion und Kommunikation mit benachbarten Landesherren auf politischer,

gesellschaftlicher und konfessioneller Ebene im Rahmen einer prolongierten Reichsreform und

„Verfassungsdiskussion“[Anm. 18] oder die immer weiter klaffende Schere zwischen kirchlicher und

weltlicher (juristischer) Herrschaftslegitimation im Umfeld der öffentlichen Diskussion um Kirche und

Kirchenamt vor dem Hintergrund einer römischen Weltkirche[Anm. 19], oder aber auch die

Auseinandersetzungen kirchlich-formalisierter und eigenverantwortlicher Frömmigkeits- und

Andachtsformen im Kontext reformerischer und reformatorischer Kritik um den rechten Weg zum

individuellen Seelenheil.[Anm. 20] Unter dem zweiten oben genannten Punkt wären etwa die territoriale

Zersplitterung des landesherrlichen Mainzer Territoriums (Ober-, Unterstift, Eichsfeld, Erfurt) und die

damit verbundene landesherrliche und verwaltungstechnische Durchsetzungsfrage[Anm. 21], oder die

Bedeutung und Bewertung nachbarschaftlicher Interessenkonstellationen im einzelnen zu hinterfragen

(Hessen, Pfalz, Sachsen, usw.)[Anm. 22], oder die Interessenkonkordanz von Bischof/Amtskirche und

Gläubigen/Gemeinde, vom Domkapitel über die Universität und die Ordensgemeinschaften bis hin zu

den Landbewohnern zu ergründen[Anm. 23], oder auch die tagespolitischen Erfordernisse neben den

mittel- und längerfristigen Zielen in ihrer Gewichtung und handlungsstrategischen Einordnung

innerhalb der Mainzer Politik darzustellen.[Anm. 24] Die Punkte liegen auf verschiedenen Ebenen

innerhalb einer Untersuchung, bezeichnen aber zugleich die Mehrschichtigkeit der oben eingeführten

Begriffe Konfessionalisierung und Sozialdisziplinierung.

Dazu jeweils einige kurze Beispiele: Um die territoriale Zersplitterung zu steuern und eine effiziente

Verwaltung anzugehen, standen unter Sebastian im wesentlichen zwei Wege zur Wahl: durch

militärisch-diplomatisch-politische Vermittlung und eventuell Gewaltpolitik in Anlehnung an Karls V.

1548 versuchtes Gewaltdiktat oder durch innere Verwaltungsreformen im Sinne einer Zentralisierung

und hierarchisch gegliederten und gestrafften „verdichtenden“ Herrschaftsoptimierung, wie sie mit

konservierender Tendenz auch Seld in seinem Gutachten vorzuschlagen schien. Zeigte der erste Weg,

schon seit der Mainzer Stiftsfehde[Anm. 25], gerade aber auch angesichts der reformatorischen Kritik an

der Amtskirche[Anm. 26] und der gewaltbereiten, antirömischen herrschenden öffentlichen

Meinung[Anm. 27], wenig Aussicht auf Erfolg, zumindest unter den gegebenen Umständen, so schien der

zweite Weg, nämlich der der Reformen, im Trend der Zeit und damit wenigstens in Ansätzen auch

realisierbar zu sein, wenn das dafür vorgelegte Konzept transparent und die Ziele glaubwürdig

dargestellt werden konnten. Dahinter stand das Prinzip der fürstlichen Herrschaftssicherung. In diesem
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Sinne einer Neuordnung und Neuorientierung bedeuteten nun auch die Visitationen eine erste

Bestandsaufnahme[Anm. 28] und zugleich Testphase, und zugleich in Form der Visitationsprotokolle für

uns eine erste wichtige Quelle. Doch schon bei diesem Projekt offenbarten sich grundlegende

Meinungsverschiedenheiten bei der Durchführung, aber auch bei der Auswertung und Umsetzung.

Sebastian musste bei der kirchlichen Visitation verschiedene Formen des Widerstands hinnehmen, die

von passiver Verweigerung bis hin zur Auflehnung gegen die bischöfliche Jurisdiktions- und

Korrektionsgewalt, ja sogar Verweigerung derselben reichten.[Anm. 29] Meinungsdissense und

Widerstandsmomente, die teils innerkirchlich-konfessionell, teils individualistisch – gegen eine

verordnete communis opinio gerichtet –, teils herrschaftstechnisch-juridisch motiviert waren, mussten

kategorisiert, analysiert und letztlich auch mit ansprechenden Gegenmaßnahmen behoben werden,

sofern dies möglich war, ohne das dominierende landesherrliche Prinzip zu verletzen.[Anm. 30] Dazu

war eine Diskussion auf einer breiten Streuung von Meinungen notwendig, aber auch für die endliche

Durchsetzung ein letzter Entscheidungsträger mit der angebrachten Autorität und der erforderlichen

Herrschaftsgewalt zu beauftragen.[Anm. 31] Doch noch ehe diese Dissense in einem breit angelegten

Aufklärungs- und Streitgespräch auf verschiedenen Ebenen andiskutiert werden konnten

(Überzeugungsarbeit durch Predigten, Glaubensunterweisung und Schulung durch Katechismen,

Aussprache in Synoden, Meinungsbildung in Hirtenbriefen, Kompromissfindung in interkonfessionellen

Gesprächen)[Anm. 32], zerschnitt die politische Entwicklung die eben erst vorsichtig angeknüpften

Bande, gerade in Mainz ziemlich nachhaltend wirkend.

Markgraf Albrecht Alcibiades hatte seine Kriegsfackel, die er propagandistisch auch am konfessionellen

Brandherd entzündet hatte, bis in die Stadt Mainz getragen und dabei für einen anhaltenden Schock in

der Bischofsstadt gesorgt.[Anm. 33] Aus dem Umkreis der Jesuiten konstatierte im Juni 1552 ein

Beobachter: Istis mensibus religio christiana multum decrevit in his locis et decrescit in dies magis. Nam

Lutherani sive haeretici Moguntiam occuparunt, episcopus Moguntinus, religiosi et sacerdotes omnes

fugere coacti sunt; quorum domus et ecclesias haeretici incenderunt, tam in civitate quam extra urbem

iacentes.[Anm. 34]

War dieser Spuk auch bald wieder vorbei, so forderte der Wiederaufbau dennoch alle Kräfte ein. Die

reichspolitische Wetterlage zwischen 1552 und 1555 mit Annäherungsversuchen und politisch

motivierten Kompromissangeboten für einen status vivendi friedlicher Koexistenz beeinflussten, nicht

nur von der letztlich erzielten Formel des cuius regio eius religio, sondern auch von der nunmehr

emotional abflauenden und in eine politische Kosten-Nutzenrechnung übergehenden

Herrschaftssicherung her die neue Linie der landesherrlichen Konfessionspolitik. Wie weit aber hier in

Mainz das von einem kirchlichen Beobachter eingeforderte Vorbild in der Reformpolitik der römischen

Kirche im Reich anerkannt und wirksam wurde, sei im folgenden etwas näher betrachtet.

Li capitoli e altri prelati di mano in mano tuti risguardano alli superiori, tanto que per grado si vien al

cardinal Magontino e da lui a Roma, del resto puó pensar V.S. Rev.ma, quante calumnie etiam si fasse si

ritrovino.[Anm. 35]
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Ein erstes Signal wollte Sebastian mit der Durchführung einer Visitation setzen, der auf einer

Synodalversammlung Besprechung, Analyse und Reformkonzepte folgen sollten.[Anm. 36] Doch ähnlich

ambivalent und halbherzig wie die von ihm persönlich im Domkapitel ausgehandelte

Standortbestimmung und Reformkonzeption, die vom Kapitel unter Hinweis auf die eigenständigen

Verwaltungsrechte mit einer passiven Verweigerungshaltung beantwortet wurde, geriet auch die

Visitation über Land zu einer zweischneidigen Angelegenheit.[Anm. 37] Mehrere Widerstandsnester

zeigten sich hier, die sich zunächst gar nicht zu einer Gegenwehr herausgefordert fühlten, sondern die

bischöflichen Maßnahmen an sich einfach abtropfen ließen. Freilich standen hier im Hintergrund

verschiedene Sicherungskonzeptionen. Die gängigsten waren die Androhung des Verlassens der

bischöflichen Botmäßigkeit und geistlichen Gerichtsbarkeit in die Arme eines anderen, genehmeren

Landesherren[Anm. 38], die Ablehnung der bischöflichen Jurisdiktionsgewalt und

Korrektionskompetenz aus konfessionellen Gründen[Anm. 39], der Verweis auf andere Beispiele und

Vorbilder nach dem Floriansprinzip[Anm. 40] oder ganz einfach die Aussageverweigerung unter dem

Schutz des jeweiligen Landesherrn[Anm. 41] mit dem Hinweis auf die lutherische Gewissensfreiheit. So

konnte die Visitation, sofern sie überhaupt auf die Mitwirkung der Kirchengläubigen stieß[Anm. 42],

zunächst im besten Fall ein Meinungsbild und ein Stimmungsbarometer für die nachfolgende Synode

einbringen. Immerhin wurden aber auch die Grenzen bischöflicher Jurisdiktionsgewalt und der Verlust

traditionell kirchlicher Strafgewalt in einigen Sektoren so weit aufgedeckt, dass sich die Mainzer

Reformer Gedanken über die Durchsetzung ihrer Reformgedanken am konkreten Meinungsbild der

Kirchengläubigen zur Konfessionsfrage machen und zugleich über wirksame Gegenmaßnahmen

disziplinierender Art nachdenken konnten.[Anm. 43] Daraus ließen sich verschiedene Strategien und

Konzepte zur Korrektion, Reform oder zu disziplinarischen Maßnahmen ableiten, deren Anwendung

und Durchführung bzw. Zielvorgaben aber auf einem ganz anderen Blatt standen. In diesem Kontext

könnte Konfessionalisierung jedoch nicht nur eine Vereinheitlichung des Konfessionsbekenntnisses

innerhalb landesherrlicher Grenzen bedeuten, sondern darüber hinaus auch die geistliche Formierung

der Bistumsgrenzen ansprechen, während Sozialdisziplinierung im engeren Bereich der Landesgrenzen

entlang der landesherrlichen Machtkompetenzen und Verwaltungsrichtlinien in erster Linie zu suchen

wäre.

Zieht man Sebastians nächste Schritte in Betracht, so ist der eben gegebene Befund doch zu

modifizieren. Auf den Vorschlag des Brandenburger Kurfürsten, doch die Konfessionsentscheidung

jedem einzelnen Gläubigen zu überlassen, und damit die Religionsfrage aus der politischen und

gesellschaftlichen Verflechtung herauszulösen und damit das landesherrliche und reichsfürstliche

Moment innerhalb der Reichspolitik zu entlasten und zu entkrampfen, weigerte sich Sebastian

entschieden mit dem Argument: damit khein standt des andern underthanen in eyn andere Religion ziehe,

ime beifällig mach oder zu solchem trostig handhab oder sterckung dem andern zuentgegen gebe.[Anm. 44]

Hier deutet Sebastian bereits ein ordnungspolitisches Konzept an, das er für sich in Anspruch nimmt,

aber auch den anderen Landesherren konzediert. Nicht das einzelne Individuum kann er als

Entscheidungsträger in der konfessionellen Entscheidung akzeptieren, da dies zu Anarchie und Chaos

führe, zu Konversionen anstifte oder zu landesübergreifenden Koalitionen führe, und damit eine

ständehierarchische Denkweise untergrabe, also auch zu politischem Umsturz sich ausweiten könne.
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Vielmehr will der Mainzer Kurfürst, wenn er denn schon für das Zugeständnis des cuius regio eius

religio stimmen müsse, dann wenigstens an der Entscheidungskompetenz der landesherrlichen Fürsten

festhalten, schon zugunsten einer leichteren politischen Verständigung im Reich. Das Anschreiben des

Kurfürsten an den Erzkanzler findet also dort Verständnis, wo es um die reichsfürstliche Stellung oder

die gesellschaftliche Komponente geht, verweigert sich aber ganz entschieden dem Ansinnen, das

konfessionelle Moment aus der reichspolitischen Entscheidung auszukoppeln und damit die Kontrolle

über die Gesinnung der Untertanen aufzugeben. Dann wir nit konnen ermessen, da die anzogen freyheyt

oberzelltermaßen also passive oder durchpracht werden sollte, was guten gehorsambs, zu geschweigen

christlicher zucht oder Erbarkeyt sich alle stennd die weltlichen so wol als die geistlichen zu ihren

underthanen mit der zeit zu getrosten haben. Aber hier durch wol ervolgen konte, das der gemeyn man, da

er zu dise freyheyt und eygen willen, im selbs eyn Religion seins gefallens furzubilden und zu welhen,

gesetzt, zuletzt weder gottes oder zeytlichen oberkeyt nur achten, sonder in eyn gantz vihisch widerspenstig

... wesen geraten wurde.[Anm. 45] Insubordination, subjektiver Glaubensvollzug im Widerspruch zur

kirchlichen Lehrmeinung und Glaubenspraxis und schließlich Gehorsamsverweigerung und

Sittenverfall gegenüber der weltlichen Obrigkeit befürchtet Sebastian als Folgen einer persönlichen

Glaubensentscheidung. Damit spricht er sich anders gewendet für eine Beibehaltung gesellschaftlicher

Strukturen und gesellschaftlichen Ordnungsdenkens, eine kirchenkonforme, einheitliche Lehrmeinung

verbindlichen Charakters, eine Herrschaftshierarchisierung auf territorialer Ebene und letztlich für

kirchlich kontrollierte gesellschaftliche Moralvorstellungen im Sinne eines überwachten

Normenkatalogs aus, christliche Normen als politische Handlungsmaximen. Zur Realisierung dieser

Zielvorstellungen braucht es nach Überzeugung des Mainzers eine Autorität und einen gesellschaftlich

und politisch verantwortlichen Organisator, der unter den gegenwärtigen Umständen am ehesten in der

Person eines Landesherrn zu finden ist. Dies bedeutet aber nicht nur eine Absage an die von Nikolaus

von Kues andiskutierte multiformitas ecclesiae[Anm. 46], oder an die von Luther geforderten

individuellen sola-Prinzipien, sondern auch eine Distanzierung von der noch von Albrecht von

Brandenburg geübten Gesprächsbereitschaft im interkonfessionellen und gesellschaftlichen

Gesprächsdiskurs[Anm. 47], und die Hinwendung zu einem autoritativen und gruppenverantwortlichen

Lenkungswillen.[Anm. 48] Damit bewegte sich Sebastian von Heusenstamm im Grunde auf der von Rom

bzw. dem Konzil von Trient eingeschlagenen Linie einer Gesprächsverweigerung und eines autoritativen

disziplinarischen Reformkonzeptes[Anm. 49], freilich im verkleinerten Rahmen der landesherrlichen,

und nicht mehr kirchenrechtlichen Jurisdiktionsgewalt, jedoch mit der offen gehaltenen Option eines

wie auch immer gearteten Konfessionalisierungsversuchs. Eine Gruppe auf römisch-katholischer Seite,

die sich dafür besonders anbot, verkörperte der eben gegründete Jesuitenorden.[Anm. 50] Ihm galt

neben der Verbesserung der Priesterausbildung zusehends das besondere Augenmerk des Mainzer

Bischofs. Hier kehrte Sebastian zu seinem in der Wahlkapitulation gegebenen Versprechen zurück, dass

er "seelsorger in spiritualibus" sein wolle, freilich damals noch im Hinblick auf eine Reform durch

Visitationen und Disziplinarmaßnahmen. Dieser Schritt brachte ihm aber andererseits auch die

Sympathien der Jesuiten ein, und ließ ihn in ihrem Urteil deutlich besser wegkommen als Albrecht von

Brandenburg. Freilich sollte dieses Urteil, auch wenn die Jesuiten späterhin wesentliches dazugaben, aus

dem weiteren Verlauf der Mainzer Geschichte sich bewähren. Doch dies war nur die eine Seite, über der

wir die andere nicht vergessen dürfen. Wollten wir es vergröbernd sagen, bedeutete das eine die
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"Reform von oben" (aus kirchlicher Sicht), während das zweite den Versuch einer "Reform von unten"

anstrebte. So erklärte Sebastian 1545 auch, dass er sich mit allen Kräften einsetzen werde, und sonst

allem demjenigen, so uns von wegen gotlicher und weltlicher beschriebene Rechten furzunehmen, zu thun

und zu volziehen.[Anm. 51] Hier aber kam er nicht über eine Wahrung des rechtlichen Besitzstandes als

Landesherr hinaus.

Daniel Brendel von Homburg: Ein Musterbeispiel?
Aus der Wahl ging am 18. April 1555 als Nachfolger Sebastians Daniel Brendel von Homburg hervor.

[Anm. 52] Er schlug mit kaiserlicher Unterstützung seinen Konkurrenten Graf Reichart von Simmern aus

dem Feld und entschied damit den Verbleib von Mainz in der katholischen Partei fürs erste.[Anm. 53]

Auf landesherrlicher Ebene erfolgreich – Sanierung der Finanzen, Wiederaufbau der Stadt Mainz, 1559

Erwerb der Grafschaft Rieneck als erledigtes Lehen und ebenso 1581 der Grafschaft Königsstein als

erledigtes Reichslehen, konnte sich der Mainzer präsentieren.[Anm. 54] Diplomatisches Geschick

erlernte Sebastian unter anderem als Teilnehmer der politischen und konfessionellen Verhandlungen,

die zum sogenannten Passauer Vertrag führten.[Anm. 55] Diese beiden Haupteigenschaften, Tatkraft und

Entschlussfreude, sowie politisches und diplomatisches Geschick, aber auch das Gespür für die

politischen Möglichkeiten zum Ausgleich und zur Besitzstandswahrung kamen dem Mainzer auch in der

Kirchen- und Religionspolitik in seinem Hochstift zugute. Als katholischer, kirchentreuer Parteigänger

bekannt, so sah etwa der päpstliche Legat Commendone auf dem Augsburger Reichstag von 1566

keinerlei Umgangs- oder Gesinnungsdifferenzen mit dem Mainzer[Anm. 56], versuchte Daniel Brendel,

obwohl er das Konzil von Trient aus politischen Rücksichten nicht besuchen wollte, die Trienter

Reformbeschlüsse in seinem Territorium umzusetzen. Mit Hilfe der Jesuiten, 1559 berufen, 1561

angesiedelt, 1564 mit einem Kolleg ausgestattet und 1568 durch Ausschüttung finanzieller Mittel

unabhängig gemacht und fest installiert[Anm. 57], schlug Daniel Brendel den Weg der Reform ein, der

die 1548/49 in der Visitation aufgedeckten Missstände beheben sollte. Predigt, Sakramentenunterricht

und -empfang, Priesterausbildung in Seminaren, theologische und publizistische Aus-, Fort- und

Weiterbildung sowie Volksmissionen und Visitationen sollten die tridentinische Reform vorantreiben.

[Anm. 58] Bei der Organisation dieser Vorhaben erwies Daniel ebenso viel Übersicht wie beim Einsatz

der Jesuiten Vertrauen und bei der Kirchenpolitik im Reich Vorsicht. Hier ließ er sich weder durch die

römische Politik der Kardinallegaten noch durch die kaiserliche Marche der Reichspolitik

vereinnahmen, sondern versuchte einen Weg der Verständigung zu finden, freilich mit der festen

Überzeugung einer katholischen Grundposition. Wollte man Konfessionalisierung in der Politik Daniel

Brendels verkürzt bereits als tridentinisch oder jesuitisch geprägte Reform oder gar Gegenreformation

auffassen, das heisst kompromisslos päpstlich orientierte Reform mit einer fast rücksichtslosen

Grenzziehung und Feindstellung zu Andersgläubigen oder Anderskonfessionellen, so lassen sich bei

Daniel Brendel einige Abstriche in dieser Hinsicht, aber auch eigene vermittelnde Gedanken ausmachen.

[Anm. 59] Doch auch einer noch unter Albrecht von Brandenburg spürbaren Kompromissbereitschaft

oder einer unter Sebastian auftretenden nahezu polemischen Auseinandersetzung erteilte Daniel eine

Absage. Nachdem der Reichstag von 1566 eine Behandlung in einem eigenen Referat erfuhr, möchte ich
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an dieser Stelle näher auf die Kooperation des Mainzer Erzkanzlers mit dem päpstlichen Legaten

eingehen.

Wenn Politik die Kunst des Machbaren ist, so erleben wir den Mainzer hier als geschickten Politiker. Der

päpstliche Legat, der die noch katholisch verbliebenen Reichsstände zu einer aggressiven

Verteidigungshaltung im Reich gegen die Andersgläubigen zu überreden versuchte, dafür im übrigen

etwa in Bayern durch Visitationen auch Beispiele des Vorgehens in seinem Verständnis vorlegte, stand

mit seiner Anschauung gegen den Mainzer, der immer wieder seine reichsrechtliche Verantwortung

hervorzukehren suchte. Diese Position des Mainzers verleitete den Nuntius zu der etwas kritischen

Bemerkung: L'arcieviscovo di Magontia era venuto qui tutto timido (Comm. an Reomano, 2.3.1566).[Anm.

60] Doch in der Korrespondenz der Nuntien scheint die reichsrechtliche Stellung des Mainzers als

Erzkanzler an den Rand gedrängt, und dies nicht nur was die gesellschaftliche Reputation betrifft,

sondern auch, was die politische Verantwortung oder die politische Stellung im Reich angeht. Nur ein

Beispiel mag dies illustrieren: Die Überreichung des päpstlichen Breve Pius V. vom 13. Februar 1566,

dessen Text die Rückkehr zur Einheit der alten Kirche unter römischer Ägide von allen versammelten

Reichsständen zum Ziele hatte, musste nach Ansicht des Kaisers (so Commendone) den Mainzer in eine

verzwickte Lage bringen, da dieser als Sprecher der Reichsstände die Antwort der Protestanten zu

verlesen gehabt hätte. Che l'arcivescovo di Magonza come gran cancelliere dell'imperio o sarebbe

constretto a rispondere per costoro quello, che a lui non conviene di dire, o patire, che costoro si

ussurpassino autorità di rispondere per altra via (Comm. an Reomano, 30.3.1566).[Anm. 61] Ging es also

in diesem Punkt nicht nur um eine Formalie, sondern gar um eine Provokation mit möglicherweise nicht

nur kirchenpolitischen, sondern auch reichsrechtlichen und politischen Folgen, so zeigte der Mainzer

ein anderes Gesicht, als es um den Kölner Kirchenstreit ging. Hier konnte der Mainzer nämlich die

römische Haltung auf den reichsrechtlichen Boden des cuius regio eius religio, bzw. die Festschreibung

des Status quo der Konfessionsgrenzen aufsetzen. Reichsrecht und kirchliche Interessen fanden hier zu

einem politischen Ausgleich. Im großen und ganzen aber verstanden sich die Legaten und der Mainzer

im Grundsätzlichen, weil sie gemeinsame Ziele verfolgten, wenn auch immer wieder leise Kritik

anklang, wenn es um die Umsetzung der Ziele ging, weil hier die Legaten mehrmals das Maß an den

bayerischen Verhältnissen nahmen. So setzten etwa die Legaten die Reputation des Salzburger

Erzbischofs über die des Mainzers[Anm. 62], oder sie umschrieben die Primas Germaniae-Rolle nach

ihren Interessen[Anm. 63], oder sie übergingen die politische Stellung des Mainzers im Reich, wenn sie

eine tridentinisch-römische Politik einforderten.[Anm. 64] Dass der Mainzer aber diese Anspielungen

verstand und in seinem Rahmen auszuräumen versuchte, zeigt die mehr und mehr erfolgreiche

katholische Reform auf Mainzer Territorium, nicht zuletzt der Beginn der Reform auf dem thüringischen

Eichsfeld und in Erfurt.[Anm. 65]

Gegenüber Sebastian von Heusenstamm setzte Daniel von Brendel also auf ein erweitertes Spektrum

von Mitteln und Wegen zur Konfessionalisierung, wobei ihm die Grenzen in reichsrechtlicher Hinsicht

bewusst blieben, so dass er nicht bedingungslos den päpstlichen Legaten und ihren Weisungen zu folgen

vermochte. Auf dem Gebiet der Sozialdisziplinierung aber trat Daniel Brendel weniger als

Gesetzesreformer, sondern vielmehr als Gesetzesausleger hervor. Er konnte sich dabei auf die

Gesetzeswerke seiner Vorgänger auf der Kathedra stützen. Hier allerdings schöpfte er, nicht zuletzt mit
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dem Einsatz der Jesuiten, aber auch mit der Vollendung der Verwaltungsreformen und der geplanten

und überlegten Unifizierung und Rückkopplung von Konfession und Untertanentreue das fort, was

Sebastian von Heusenstamm gegenüber dem Brandenburger Kurfürsten gleichsam programmatisch als

Losung ausgegeben hatte: Einschränkung des Individualismus, Absage an die Freiheit der persönlichen

Gewissens- und Glaubensentscheidung zugunsten einer einheitlichen Religionsübung, strenge

hierarchische politische und gesellschaftliche Organisation, Vereinheitlichung der Konfession und der

Frömmigkeitsformen, und damit im weiteren Sinne eine Uniformierung der Untertanen in Glauben und

Gesellschaft.[Anm. 66]

Wolfgang von Dalberg (1582-1601): Der Vermittler?
Auch bei der Wahl Wolfgangs entschied die Mehrheit der Stimmen die Wahl. Gegenkandidat war dieses

Mal allerdings der nachmals berühmte und bekannte Julius Echter, später Bischof von Würzburg.[Anm.

67] Gerade im Vergleich zu ihm konnte Wolfgang nur als gemäßigt reformwillig gelten. Zudem maßen

die Nuntien und Internuntien trotz der Zuerkennung persönlicher Integrität und Glaubenstreue den

neuen Mainzer Erzbischof und Erzkanzler zusehends an der Bereitwilligkeit, römische Direktiven

widerspruchslos aufzunehmen, bzw. tridentinische Ideale umzusetzen.[Anm. 68] So stach den

Berichterstattern ins Auge, dass der Mainzer Umgang mit den Protestanten pflegte, und sie sogar an

seinem Hofe duldete ma le difficoltà che si trovano in Mogunza, sono ch'egli é molto freddo in promovere

la religione catholica et ha piena la famiglia d'heretici, de quali non vuole o non sa liberarsi (Bonomi an

Rusticucci, 21.6.1585 Lüttich).[Anm. 69] Die kaum verhaltene Kritik bezog sich auf den

willensschwachen Mainzer. Die Förderung der katholischen Religion deutete Rom als Umsetzung der

tridentinischen Reformen (Bischofsideal, Diözesansynoden, Häresiebegriff, konfessionelle Uniformität,

Romhörigkeit). Der Vorwurf des Umgangs mit Häretikern dagegen zielte in aggressiver Weise über das

von Trient angestrebte Ziel hinaus. Als der Mainzer 1585 die Veröffentlichung der Bulle in coena domini

verweigerte, und die Absicht verlauten ließ, dies auch künftig so zu halten, indem er auf die

konfliktfördernden Tendenzen des päpstlichen Schreibens hinwies, begannen die Attacken seitens Rom

in verschärftem Maße den Mainzer anzuvisieren.[Anm. 70] Der Versuch Roms, hier kuriale Interessen

gegen Reichsinteressen geltend zu machen, stieß auf wenig Gegenliebe bei den geistlichen Fürsten des

Reiches. Von dieser Lage ausgehend warfen die Nuntien dem Mainzer weiter vor, die Protestanten in

seinem Stift gewähren zu lassen, ja sie sogar zu Amtsgeschäften heranzuholen, keine Synoden im Sinne

der katholischen Reform abzuhalten, also die Disziplinargewalt gegen den Klerus nicht hinreichend

auszuschöpfen, und die Anbindung an und die Promulgation von römischen Interessen und

Glaubensverkündigung schleifen zu lassen.[Anm. 71] Doch der Mainzer setzte sich zur Wehr. Der

Hinweis auf die Erhaltung des Reichsfriedens (Krieg), die einflussreiche Stellung der Protestanten im

politischen Gefüge des landesherrlichen Regiments (Umsturz), die aggressive Verweigerungshaltung des

Klerus in einzelnen Gemeinden (Rebellion) und die Rücksicht auf die Reichsverfassung (Stände- und

Reichskonflikt) bemühte Wolfgang von Dalberg zu seiner Verteidigung.[Anm. 72] Nicht die

Konfliktbereitschaft im Sinne eines Konfessionskampfes, aber auch nicht die Toleranz im Sinne eines

indifferenten Religionsverhaltens, sondern am ehesten noch eine Art von friedlicher Koexistenz

zeichnete die Kurzeit Wolfgangs aus, im Gegensatz etwa zur bayerischen Konfessionspolitik. Unter
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Frangipanis Nuntiatur (1587-1596 in Köln) mäßigte sich der Konflikt.[Anm. 73] Beide Seiten zeigten

Einsicht, wenn sie auch ihre Grundpositionen nicht aufgaben. Hob Sixtus V. Wolfgangs Bemühungen um

die katholische Konfession 1589 ausdrücklich hervor, so machte er andererseits doch auch geltend:

Admonemur igitur et hortamur te, ut inter alia quae facis, domum tuam haereticis personis atque ministris

expurgandam, synodum provincialem ac dioecesanam celebrandam... (Sixtus V. an Wolfgang, 20.12.1589

Rom).[Anm. 74] Neuerlich wird die Obödienz eingefordert ohne Rücksichtnahme auf die

reichspolitischen Gegebenheiten oder auf die reichsrechtliche Stellung des Mainzer Kurfürsten. Der

Druck der Ordnungsmacht Rom nahm zu, doch auch der Widerstand der geistlichen Reichsfürsten unter

Rücksichtnahme auf die gesetzlichen Gegebenheiten im Reich blieb nicht aus. In der Verquickung von

Konfessionalisierung und Sozialdisziplinierung müssen daher neue Kriterien über der landesherrlichen

Ebene gefunden werden, aber auch die Bemessung von Erfolg und Misserfolg derartiger Maßnahmen

auf landesherrlicher Ebene unter Einbeziehung der „Außenkomponenten“ neu interpretiert werden.

Kann es dann aber auch bei einem „Vorsprung“ der reformierten Territorien bleiben, oder sind nicht

vielmehr die vorhandenen Tendenzen unter verschiedenen Konditionen zu unterschiedlichen

Ausprägungen gelangt?

Fazit
Wenn der Mainzer auch auf reichspolitischer Ebene zusehends Rücksichten auf seine Ämter und

Standesgenossen im Reichsverband zu nehmen hatte und zugestand, so zeigte er in einem fast

gegenläufigen Trend vermehrt Anstrengungen einer landesherrlich konfessionell ausgerichteten

Initiative, die als Konfessionalisierung und Sozialdisziplinierung gewertet werden kann. Ging die

Konfessionalisierung den Nuntien, wie ihre Bemerkungen zeigen, auch immer noch nicht weit genug, so

spürten die landesherrlichen Untertanen doch den deutlich ansteigenden Druck einer gezielten

katholischen Konfessionalisierung, die argumentativ, ausgehend von Sebastians Stellungnahme, bewusst

die Verbindung zu einer landesherrlich und reichsrechtlich gestützten Ordnungskraft suchte. Ob man

dies nun als Sozialdisziplinierung verstehen will, oder als Sozialregulierung, und was man darunter

verstehen mag, konnte in der Kürze der Zeit nicht behandelt werden. Die Begriffe aber scheinen

mindestens eine geeignete Folie für die Behandlung des Zeitraums auch in Mainz abzugeben. Dass aber

die theoretischen Voraussetzungen für diese wissenschaftlichen Hilfsbegriffe in Kurmainz ambivalent

und differenziert gesehen werden müssen, der Mainzer also in einer mehrfachen und mehrschichtigen

Rolle nicht nur auf Grund seiner Ämter zu sehen ist, wollte dieses Referat deutlich machen.
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